
         
 

Teilnahmebedingungen 
 
§ 1 Gegenstand 
1. Die Aktion „faireins-Spende“ ist eine befristete Aktion von eins energie in sachsen GmbH 

Co. KG (eins, Johannisstraße 1, 09111 Chemnitz). 
2. eins verschenkt 2024 finanzielle Unterstützung in Form von Spenden an Vereine. Die Aktion 

läuft wie folgt ab:  
- Von 4. bis 24. November 2024 können sich Vereine auf www.eins.de/faireins-spende 

bewerben.  
- Eine eins-interne Jury wählt anschließend unter allen eingesandten Projekten 10 

Finalisten aus, die in ein öffentliches Online-Voting gelangen. Die Finalisten werden 
dazu in einer Kurzpräsentation auf der Internetseite von eins vorgestellt. 

3.  Von 9. bis 16. Dezember 2024 läuft das öffentliche Voting. Das Projekt mit den meisten 
Stimmen erhält eine Spende in Höhe von 5.000 Euro, der Verein mit den zweitmeisten 
Stimmen gewinnt 3.000 Euro, der Drittplatzierte 2.000 Euro. Die übrigen Plätze 4 bis 10 
erhalten jeweils eine 500 Euro-Spende. Die Stimmverteilung wird ab 17. Dezember 2024 auf 
www.eins.de/faireins-spende bekanntgegeben.  

4.  Der Aufruf richtet sich an Vereine, die im Jahr 2025 ein Projekt oder ein besonderes 
Vorhaben planen, für welches sie finanzielle Unterstützung benötigen. Ebenso 
angesprochen werden Engagierte, die sich dauerhaft bzw. über einen längeren Zeitraum 
in ihrer Vereinsarbeit einem guten Zweck widmen.  

 
§ 2 Teilnahmevoraussetzungen - Bewerbung 
1. Stellvertretend teilnehmen für einen Verein kann jede natürliche Person, die mindestens 18 

Jahre alt ist. Diese Person muss vom Verein berechtigt sein, diesen vertreten zu dürfen.  
2. Voraussetzung ist, dass der Verein im eins-Versorgungsgebiet ansässig und tätig ist bzw. 

das Vorhaben in diesem stattfindet. Das eins-Versorgungsgebiet umfasst die Stadt 
Chemnitz und die Region Südsachsen.  

3. Außerdem muss sichergestellt sein, dass im Falle eines Gewinns eine 
Spendenbescheinigung an eins ausgestellt werden kann – die Arbeit also im/durch einen 
eingetragenen Verein geleistet wird. 

4. Die finanzielle Zuwendung erfolgt nach Bekanntgabe der Stimmverteilung im Dezember 
2024. 

5. Der Bewerbungszeitraum beginnt am 4. November 2024. Ende des Bewerbungszeitraums 
ist der 24. November 2024. Bewerbungen werden ausschließlich über das dafür 
vorgesehene Online-Bewerbungsformular „faireins-Spende“ entgegengenommen. 
Bewerbungen, die auf anderem Weg eingereicht werden, finden keine Berücksichtigung. 
Nach Einreichen der Bewerbung verschickt eins eine Eingangsbestätigung per E-Mail. 

6. Es besteht weder der Anspruch, dass das eingereichte Vorhaben in die Finalauswahl 
gelangt, noch, dass es in diesem Fall eine finanzielle Unterstützung bekommt.  

7. Ein Verein darf für mehrere unterschiedliche Projekte entsprechend mehrere 
Bewerbungen einreichen.  

 
 
§ 3 Auswahl der Finalisten für das Online-Voting 
1. Eine eins-interne Jury wählt unter allen Bewerbungen 10 Finalisten aus. Diese werden nach 

Abschluss des Bewerbungszeitraumes von eins per E-Mail oder telefonisch kontaktiert.  

http://www.eins.de/faireins-spende
http://www.eins.de/faireins-spende


         
2. Im Bewerbungsformular sind entsprechend Kontaktdaten anzugeben, unter denen 

der/die Ansprechpartner/in erreichbar ist. Sollte nach Kontaktaufnahme durch eins 7 
Kalendertage lang keine Rückmeldung erfolgen, ist das Projekt nicht mehr in der Auswahl 
und ein Ersatzprojekt rückt nach.  

3. Bewerbungen, die es nicht in die nächste Runde geschafft haben, erhalten eine 
Information per E-Mail.  

4. eins nutzt das mit der Bewerbung eingereichte Text- und Fotomaterial für die Präsentation 
der Finalprojekte auf der Internetseite für das Online-Voting. Mit Einreichung dieser Daten 
erfolgt die Freigabe zur Nutzung.  

 
§ 4 Teilnahmevoraussetzungen - Voting 
1. Das Voting ist von 9. Dezember 2024, 12.00 Uhr, bis 16. Dezember 2024, 12.00 Uhr,  

geöffnet.  
2. Das Voting ist erreichbar unter dem Link www.eins.de/faireins-spende. 
3. Teilnehmen kann jede natürliche Person. 
4. Jede/r Teilnehmende ist berechtigt, einmal (1x) am Voting teilzunehmen. Er/sie kann 

insgesamt drei Stimmen vergeben und diese auf bis zu drei Projekte verteilen. 
5. Mitarbeitende der eins-Gruppe und deren Angehörige sind nicht von der Teilnahme 

ausgeschlossen.  
 
§ 5 Teilnahmeausschluss  
1. eins behält sich das Recht vor, die Bewerber*innen, die falsche Angaben gemacht 

haben und/oder gegen die Teilnahmebedingungen verstoßen haben, vom Gewinnspiel 
bzw. Votingteilnehmende vom Voting auszuschließen.   

2. Insbesondere werden minderjährige Personen ausgeschlossen, sofern diesen die 
erforderliche Einwilligung des/der Erziehungsberechtigten fehlt.  

 
§ 6 Sonstiges  
1. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.  
2. Die Teilnahme sowie die Gewinnchancen sind unabhängig vom Erwerb von Produkten 

oder Dienstleistungen von eins.  
3. eins übernimmt keinerlei Haftung für eventuelle Störungen, Nichterreichbarkeit der 

Internetseite, etc.  
4. Es findet ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland Anwendung.  
5. Sollten einzelne Bestimmungen dieser Teilnahmebedingungen ganz oder teilweise 

unwirksam sein oder werden, so wird dadurch die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen 
nicht berührt. 

 
§ 7 Datenschutz 
Die im Zusammenhang mit diesem Gewinnspiel stehenden Daten werden von eins 
automatisch gespeichert, verarbeitet und ausschließlich im Rahmen dieses Gewinnspiels 
verwandt. Sie können jederzeit unentgeltlich Auskunft über den Umfang, die Herkunft und die 
Empfänger der gespeicherten Daten sowie den Zweck der Speicherung verlangen. 
 


